
 

                                                                                                

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

         

 

      Bielefeld, 12.08.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Interessierte, 

folgende Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz seitens des Ministeriums gelten 
für unser Schulsystem. Bitte besprechen Sie diese Punkte mit Ihren Kindern. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung! 

 

Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. 
Der Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem 
Umfang erteilt. 

 

Die PCR-basierten Lolli-Tests werden zweimal pro Woche durchgeführt.  
 
Jahrgang 1 - 4 – Montag und Mittwoch 
 
Personen mit nachgewiesen vollständigem Impfschutz oder genesene 
Personen müssen nicht getestet werden.  
Die Testungen werden regelmäßig dokumentiert. Das Ausstellen von 
Testnachweisen ist möglich. 

Das Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich der Schulen ist 
weiterhin verpflichtend. Können Schüler*innen aufgrund der Passform keine 
medizinische Maske tragen, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen 
werden. Weiterhin kann die Lehrkraft entscheiden, dass das Tragen einer 
Maske im Unterricht zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit 
den pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des Unterrichts nicht 
vereinbar ist. 

Wichtig: Die Schüler*innen sollen immer Ersatzmasken mitbringen.  
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Für den Sportunterricht gilt: Sport im Freien kann ohne Maske wieder 
uneingeschränkt stattfinden. Für Sport in der Halle gilt die 
Maskenpflicht zunächst weiterhin, sofern Abstände nicht eingehalten 
werden können. 

Im Musikunterricht ist das Singen sowie das Musizieren mit 
Blasinstrumenten im Freien wieder möglich. Das Singen und das 
Musizieren mit Blasinstrumenten im Schulgebäude ist in der 
Inzidenzstufe 1 (7-Tage-Inzidenz von höchstens 35) in ständig 
durchlüfteten Räumen mit bis zu 30 Personen möglich. 
 

Damit mögliche engere Kontakte nachverfolgt werden können, 

ist eine feste, dokumentierte Sitzordnung für alle Klassen und 

Lerngruppen unabdingbar. Die Sitzordnung wird durch die 

Klassenleitungen, Fachlehrer*innen (Religion) und Lehrkräften 

der Fördergruppen erstellt und im Klassen- oder Förderraum für 

die Fachkolleginnen und –kollegen hinterlegt.  

An jedem Unterrichtstag muss die Anwesenheit und die 

Sitzordnung kontrolliert und dokumentiert werden. 

Neben der festgelegten Sitzordnung im Klassenraum ist ein 

Sitzkreis in der Klasse möglich. Dieser muss auch festgelegt und 

dokumentiert werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Landerbarthold 

-Schulleiter-  


